
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Agri-Photovoltaikanlage Danewitz"
(in Aufstellung)
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Hinweis: Wesentl iche Änderungen zur Vorentwurfsfassung vom
19.12.2024 sind farbl ich gekennzeichnet.

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.

2.

3.

5.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB)

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Solarpark" (FF-PV)
bzw. "Solarpark und Energiespeicher" (FF-PV-E) - mit Nummerierung (SO1, SO2)

Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (V5.3)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Einfahrtsbereich (eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 6 m zulässig)

6. Sonstige Planzeichen

Bemaßung10

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND ZEICHNERISCHE HINWEISE

Leitungsverlauf unteriridisch mit Schutzstreifen beidseitig 4 m (Erdgastransport- und
Gasverteilungsleitungen sowie Fernmeldekabel und Leerrohrsysteme mit Glasfaserkabeln
der EWE NETZ GmbH); tatsächliche Lage kann abweichen.
Die Vorgaben des Anlagenbetreibers sind zu beachten.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
"Agri-Photovoltaikanlage Danewitz"

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Leitungsschutzstreifen)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Hinweis: die tatsächliche Lage des Leitungsverlaufs und somit des Schutzstreifens kann
abweichen und muss vor Bau zwingend bei der EWE Netz GmbH angefragt werden.

Gehölzbestand außerhalb des Geltungsbereichs
(schematische Darstellung, nicht bestands- und lagegetreu)

Füllschema der Nutzungsschablone
maximal zulässige Grundfläche (GR) der Module
(horizontal überdeckte Fläche) Wert beispielhaft

maximal zulässige Grundfläche (GR)
der Speicheranlagen

maximal zulässige Grundfläche (GR) der
gemäß TF 2 (2) Nr. 2 zulässigen Nebengebäude

maximal zulässige Modulhöhe (MH)
über Geländeoberkante (GOK)

maximal zulässige Gebäudehöhe

Mindestabstand Modulunterkante (MUK) zur Geländeoberkante (GOK)

GR I (Module)
42.680 m²

GR I (Speicher)
300 m²

GR II 100 m²

MH 4,3 m

GH 3,5 m

MUK 0,8 m

4.

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB)

Bestehende Verkehrsflächen befestigt
(schematische Darstellung, nicht bestands- und lagegetreu)

SO1

GR II
100 m²

MUK 0,8 m

GR I (Module)
42.680 m²

MH 4,3 m
GH 3,5 m

Art der baulichen Nutzung

Grundfläche
Nebengebäude

(GR II)
Mindestabstand

Modulunterkante zur
Geländeoberkante

(MUK)

Grundfläche Module
bzw. Speicher

(GR I)

Modulhöhe (MH)
Gebäudehöhe (GH)

Teil II. Textliche Festsetzungen
TF1 Zulässigkeit von Vorhaben

(gem. § 12 Abs. 3a BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB)

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der 
Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.

TF2 Art der baulichen Nutzung
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB)

(1) Die in der Planzeichnung als Sonstiges Sondergebiet (SO) „FF-PV“ gekennzeichneten Bereiche, werden im 
Sinne des § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Solarpark“ festgesetzt (SO1, SO3). Diese Flächen sind zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage bestimmt.
Der in der Planzeichnung als Sonstiges Sondergebiet (SO) „FF-PV-E“ gekennzeichnete Bereich, wird im 
Sinne des § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Solarpark 
und Energiespeicher“ festgesetzt (SO2). Diese Flächen sind zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie zur Errichtung und dem Betrieb von Batteriespeichern bestimmt.

(2) Im SO1, SO2 und SO3 sind allgemein zulässig:
1. die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung,
2. die Errichtung und der Betrieb technischer Betriebs- und Versorgungsanlagen die unmittelbar der 

Zweckbestimmung des Sondergebiets dienen (wie beispielsweise Leitungen, Trafostationen, 
Übergabestationen, Wechselrichter, Stromspeicheranlagen, Ladestationen, Wartungsgebäude, bauliche 
Anlagen zur Löschwasserbevorratung, etc.), sowie sonstige Nebenanlagen, die dem Solarpark dienen.

3. Einfriedungen,
4. die für die Wartung notwendigen und die sonstigen Erschließungswege (z. B. Feuerwehrzufahrten),
5. Anlagen zur technischen Überwachung und der Sicherheitsüberwachung des Solarparks.

(3) Im SO2 sind in dem in der Planzeichnung mit "Batteriespeicher" gekennzeichneten Bereich zudem Anlagen 
zur Speicherung von Strom gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB zulässig sowie sonstige Nebenanlagen, die diesem
Zwecke dienen.

(4) Nach Ende der Photovoltaiknutzung sind die baulichen und technischen Anlagen rückstandslos zu entfernen.
(5) Die Folgenutzung nach endgültigem Rückbau der baulichen Anlagen ist „Fläche für die Landwirtschaft“.

TF3 Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Zulässige Grundfläche (GR)
(gem. §§ 16 und 19 BauNVO)

1. Die Grundfläche der Module  (GR I Module) (horizontal überdeckte Fläche) darf
- im SO1 maximal 42.680 m²,
- im SO2 maximal 112.530 m²,
- im SO3 maximal 36.300 m²

betragen.
2. Die Grundfläche (GR I Speicher) der gemäß TF 2 (3) im SO2 zulässigen Anlagen (Anlagen zur Speicherung 

von Strom) darf maximal 300 m² betragen.
3. Die Grundfläche der Nebenanlagen (GR II) gemäß TF 2 (2) Nr. 2 dieser Satzung darf im SO1, SO2.1, SO2

und SO3 jeweils maximal 100 m2 betragen.
4. Die Grundfläche der gemäß TF 2 (2) Nr. 4 zulässigen Anlagen (Verkehrsflächen) (GR III) darf

- im SO1 maximal 6.300 m²,
- im SO2 maximal 17.200 m²,
- im SO3 maximal  7.700 m²

betragen.
(2) Anlagen- und Gebäudehöhe

(gem. § 16 und § 18 BauNVO)

1. Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist die natürliche Geländeoberfläche.
2. Modulhöhe (MH)

Solarmodule dürfen eine maximale Höhe von 4,30 m über natürlichem Gelände nicht überschreiten. Der 
obere Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Modulaußenkante.

3. Modulunterkante (MUK)
Der Abstand zwischen Modulunterkante (MUK) und Geländeoberkante (GOK) muss in den Sondergebiet SO1 
und SO2 mindestens 0,80 m betragen. Im SO3 muss der Abstand mindestens 1,00 m betragen.

4. Gebäudehöhe (GH)
Die gemäß TF 2 (2) Nr. 2 und (3) dieser Satzung zulässigen Gebäude dürfen eine Höhe von 3,50 m nicht 
überschreiten. Es gilt das Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante der Gebäude mit der 
Geländeoberkante und dem höchsten Punkt des Gebäudes.

TF 4 Überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen festgelegt. Bauliche 
Anlagen sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig.
Ausgenommen hiervon sind:

1. Temporäre Schutzzäune im Bereich von Ausgleichsflächen zum Schutz der Pflanzungen vor Wildverbiss. Die 
Schutzzäune sind bei erfolgreichem Bewuchs nach spätestens 10 Jahren rückzubauen.

2. Zufahrten, Aufstellflächen und Erschließungswege. Diese dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden, sofern sie in einer wasserdurchlässigen Bauweise errichtet werden oder als befahrbare 
Vegetationsflächen angelegt sind.

(2) Stellung der baulichen Anlagen
1. Die Photovoltaikmodule sind in aufgeständerter Bauweise zu errichten.
2. Im SO3 ist ausschließlich eine Süd-Ausrichtung der Module zulässig.
3. Der Abstand der Modulreihen (Reihenabstand) muss im SO1 und SO2 mindestens 3,0 m betragen. Im SO3

muss der Reihenabstand mindestens 5,0 m betragen; zudem muss sichergestellt sein, dass in der Zeit 
zwischen Mitte April und Mitte September ab 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein besonnter Streifen von mindestens 
2,5 m Breite entsteht. Bei Süd-Ausrichtung wird an der Oberkante des Modulrandes eines Modultisches bis 
zur Unterkante des nächsten Modulrandes eines Modultisches gemessen. Bei Ost-West-Ausrichtung wird der 
Abstand am Modulrand der Unterkanten der aufeinanderfolgenden Modultische gemessen.

4. Zwischen den einzelnen Modulflächen einer Modulzeile ist ein Mindestabstand von 2,0 cm vorzusehen.
5. Bei Ost-West ausgerichteten Modulen muss zudem am Dachfirst ein Mindestabstand von 10,0 cm einge- 

halten werden.

TF 5 Abweichende Abstandsflächen, Abstände
(gem. § 12 BauGB i. V. m.  § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Es gilt die Abstandsflächenregelung gemäß § 6 BbgBO. Abweichend hiervon dürfen Einfriedungen (inkl. 
Übersteigschutz) von über 2,0 m Höhe ohne Abstand an den Grundstücksgrenzen errichtet werden, sofern sie 
sich innerhalb der Baugrenzen befinden.

TF 6 Boden- und Grundwasserschutz mit Vermeidungsmaßnahmen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(1) Bodenversiegelung, Niederschlagswasserversickerung
1. Zur Gründung der Module sind Ramm- oder Schraubprofile vorzusehen.
2. Erforderliche neu zu errichtende Verkehrsflächen, wie interne Erschließungswege, Zufahrten, Stellflächen 

oder Stellplätze, sind versickerungsfähig in wassergebundener Weise oder in wasserdurchlässigen 
Materialien auszuführen (z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasensteine, wassergebundene Decke) oder als 
befahrbare Vegetationsflächen zu belassen. Eine dauerhafte Neuversiegelung von Verkehrsflächen, z. B. 
durch Asphalt, ist unzulässig.

3. Das im Sondergebiet anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück flächenhaft zu versickern. Eine 
Rinnenbildung an den Tropfkanten der Module ist zu vermeiden.

(2) Abgrabungen und Aufschüttungen
1. Der natürliche Geländeverlauf ist beizubehalten. Abgrabungen und Aufschüttungen sind bis zu einer 

maximalen Höhenabweichung vom natürlichen Gelände von ± 0,30 m zulässig, soweit sie zur Herstellung der 
baulichen Anlagen aus technischen Gründen zwingend erforderlich sind.

2. Der Übergang zwischen Auffüllungen bzw. Abgrabungen und der natürlichen Geländeoberfläche sind 
flächenhaft herzustellen.

TF 7 Grünordnung mit Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen
gem. § 12 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nrn. 20 u. 25 BauGB, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 5 BbgNatSchAG u. § 9 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 BNatSchG

(1) Flächen innerhalb des Sondergebiets (SO1 und SO2)
1. Entwicklungsziel: Die im SO1 und SO2 als Sondergebiet festgesetzten Flächen sind als extensives Grünland 

zu entwickeln und über die Dauer der Photovoltaiknutzung zu erhalten. Ausgenommen hiervon sind Flächen, 
die der Erschließung dienen oder von Anlagen beansprucht werden, die flächenhaft mit dem Erdboden 
verbunden sind. (V5.1)

2. Herstellung:
Begrünung durch Selbstbegrünung oder durch Ansaat mit der Verwendung von autochthonem Saatgut der 
Herkunftsregionen Nordostdeutsches Tiefland (UG 4) oder Uckermark mit Odertal (UG22); Mischungsver- 
hältnis mind. 30-40 % Kräuter und max. 70 % Gräser (Saatgutmischung z. B. Blühmischung Brandenburg 
mehrjährig; Saatgutmischung von Saaten Zeller „Saatgutmischung für Photovoltaikanlagen“). Statt dieses 
Saatguts ist eine Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen in Absprache mit dem Landesamt für 
Umwelt, Referat N3, Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften möglich.

3. Pflege:
a) Die Pflege der Flächen erfolgt extensiv durch Beweidung (z. B. Schafe) oder Mahd, oder als Kombination aus 

beidem.
b) Soweit keine Beweidung durchgeführt wird, ist eine ein- bis zweimalige Mahd unter vollständigem Abtransport 

des Mahdgutes durchzuführen. In Ausnahmefällen (z. B. bei Jahren mit hohem Aufwuchs oder zur 
Vermeidung der Ausbreitung ungewünschter Pflanzenarten) kann in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde eine dritte Mahd erfolgen. Die Mahd darf nicht vor dem 15.07. eines Jahres erfolgen.

c) Mulchung ist unzulässig.
d) Der Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln ist nicht zulässig. Die Bekämpfung unerwünschter Beikräuter 

kann - soweit dies bis zur Entwicklung des extensiven Grünlands erforderlich ist - gegebenenfalls mechanisch 
oder thermisch durchgeführt werden.

(2) Erhalt von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen (V5.3)
1. Das im TG3 bestehende artenreiche Extensivgrünland ist über die Dauer der Photovoltaiknutzung zu erhalten. 

Ausgenommen hiervon sind Flächen, die der Erschließung dienen oder von Anlagen beansprucht werden, die 
flächenhaft mit dem Erdboden verbunden sind.

2. Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Bäume und sonstige Bepflanzungen (Extensivwiese) 
sind zu erhalten. Sollten im Zuge der Vorhabenumsetzung Pflanzungen entfallen sind diese durch 
gleichwertige Ersatzpflanzungen mit standortgerechten Arten im Umkreis von ca. 10 m zum ausgefallenen 
Pflanzstandort zu kompensieren.

3. Die Befahrung dieser Fläche zum Zweck der Gewässerpflege des angrenzenden Grenzgrabens ist zulässig.
Hinweis: Der angrenzende Gehölzbestand ist unter Beachtung der Schutzmaßnahmen gemäß DIN18920 zum 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen wirksam zu schützen.

(3) Trittsteinbiotope/ Tagesverstecke
Innerhalb der teilräumlichen Geltungsbereiche sind jeweils mindestens 10 Trittsteinbiotope bzw. 
Tagesverstecke  zu schaffen. Die Trittsteinbiotope sind als Totholz (TSB1), Lesesteinhaufen (TSB2) und/ oder 
Sandlinsen/ Rohbodenstellen (TSB3) anzulegen. Die Lage ist durch die Ökologische Baubegleitung vor Ort 
festzulegen.

1. Totholz (TSB1): In Form von Wurzelstöcken (mind. 1 m lang) oder Stammstücken (mind. 1,5 m lang, 40 cm 
stark). Die Mindestanzahl entspricht 3 dieser Elemente je teilräumlichem Geltungsbereich.

2. Lesesteinhaufen (TSB2): Höhe und Breite mind. 1,0 m oder mobile Quartiere in Form von mit Kies gefüllten 
Gabionen (Drahtkörbe). Die Mindestanzahl entspricht 3 dieser Elemente je teilräumlichem Geltungsbereich.

3. Sandlinsen/ Rohbodenstellen (TSB3): Innerhalb der als Sondergebiet festgesetzten Flächen sind punktuelle 
Rohbodenstandorte von mindestens 20 m2 Größe herzustellen, die nicht eingesät und jährlich einmal von 
aufkommender Vegetation zu befreien sind. Die Mindestanzahl entspricht 4 dieser Flächen je teilräumlichem 
Geltungsbereich.

(4) Ausgleichsmaßnahmen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1. Für die Kompensation des Eingriffs durch den Bebauungsplan ist gemäß Barnimer Modell ein 
Kostensäquivalent in Höhe von 371.210 € zu erbringen. Alternativ können intensiv genutzte Ackerflächen in 
Höhe von 67.493 m² bereitgestellt werden, die in extensives Grünland umgewandelt werden oder mit 
heimischen Gehölzen bepflanzt werden. Die Kompensation erfolgt innerhalb des Geltungsbereichs durch die 
Maßnahmen A1.1, A1.2, A2 und V5 (Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensives Grünland 
sowie flächige Gehölzpflanzung auf Intensivacker) auf einer Fläche von 195.872 m². Das Vorhaben ist folglich 
vollständig kompensiert. Es verbleibt eine Überkompensation von 128.379 m².

2. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(A1 und A2)

2.1 A1: Artenreiches extensives Grünland
a) Entwicklungsziel: Die in der Planzeichnung mit A1.1 und A1.2 bezeichneten Flächen sind als artenreiches 

extensives Grünland zu entwickeln.
b) Herstellung: Begrünung durch Selbstbegrünung oder durch Ansaat mit der Verwendung von autochthonem 

Saatgut der Herkunftsregionen Nordostdeutsches Tiefland (UG 4) oder Uckermark mit Odertal (UG22); 
Mischungsverhältnis mind. 60 % Kräuter und max. 30 % Gräser (Saatgutmischung z. B. Blühmischung 
Brandenburg mehrjährig; Saatgutmischung von Saaten Zeller „Regiosaatgutmischung Feldrain und Saum“). 
Statt dieses Saatguts ist eine Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen in Absprache mit dem 
Landesamt für Umwelt, Referat N3, Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften möglich.

c) Pflege:
Die Pflege der Flächen erfolgt extensiv durch eine ein- bis zweimalige Mahd unter vollständigem Abtransport 
des Mähguts. Die Mahd darf nicht vor dem 15.07. eines Jahres erfolgen.
Im Weiteren wie TF7 (1) Nr. 3 ab Buchstabe c).

2.2 A2: Strauchpflanzungen
a) Entwicklungsziel: Auf der in der Planzeichnung mit A2 bezeichneten Fläche ist eine mindestens 3-reihige 

Hecke, bzw. mindestens 5 m breite Hecke, zu entwickeln.
b) Herstellung:

• Für Bepflanzungen sind ausschließlich heimische und standortgerechte Gehölzarten mit folgender 
Pflanzqualität zulässig: Sträucher: 2 x verpflanzt; Höhe mind. 60 - 150 cm.

• Der Pflanzabstand der Sträucher untereinander darf max. 1,5 m x 1,5 m betragen.
• Es sind vorzugsweise Gehölze der Artenlisten unter c) und mind. 6 unterschiedliche Arten zu verwenden.
• Auf den nicht von Gehölzen bewachsenen Flächen ist ein extensiver Wiesensaum wie A1 herzustellen.

c) Artenliste:
(Pflanzennamen dt. / bot.)
Echte Felsenbirne Amelanchier rotundifolia Hunds-Rose Rosa canina
Faulbaum Rhamnus frangula Kornelkirsche Cornus mas
Färberginster Genista tinctoria Salweide Salix caprea
Gemeiner Hartriegel Cornus sanguinea Schlehe Prunus spinosa
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Gewöhnlicher Sauerdorn Berberis vulgaris Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata
Haselnuss Corylus avellana Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Heckenkirsche Lonicera xylosteum

d) Pflege: Die Hecke darf nur zwischen dem 1.10. und 28.2. und frühestens nach 20 Jahren abschnittsweise auf 
den Stock gesetzt werden (max. 1/3 der Hecke/Jahr und der andere Abschnitt erst mind. 10 Jahre später) 
oder einzelne Gehölze entfernen, wenn die Hecke zu dicht wird und von unten her verkahlt. Das Schnittgut ist 
aus der Hecke zu entfernen. Totholz ist jedoch in der Hecke zu belassen.

3. Der gesamte Bereich der Ausgleichsflächen dient für die Dauer des Eingriffs ausschließlich Zwecken des 
Arten- und Biotopschutzes; anderweitige Nutzungen sind ausgeschlossen. Innerhalb der in der Planzeichnung 
festgesetzten Bereiche kann jeweils eine Zufahrt zum Solarpark mit einer Breite von maximal 6,0 m 
zugelassen werden. Weitere für die Erschließung erforderliche Verkehrsflächen (z. B. im TG1) sind bis zu 
einer Breite von max. 3,50 m zulässig. Diese sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten oder als 
befahrbare Vegetationsfläche zu belassen..

(5) Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen
Die festgesetzten Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen. Die Behebung bzw. die Verbesserung unzureichend wirksamer Eingrünungsmaßnahmen 
während der Dauer der Nutzung ist durch den Vorhabenträger bzw. Anlagenbetreiber vorzunehmen.

(6) Einfriedungen
Hinweis: Weitere Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen sind unter TF 9 (1) festgesetzt.

1. Zwischen Geländeoberkante und Unterkante Zaun ist ein Abstand von mind. 15 cm einzuhalten. Sockel sind 
unzulässig.

2. Stacheldraht in Bodennähe ist unzulässig. Sofern aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht zwingend 
erforderlich, ist auch der Übersteigschutz ohne Stacheldraht auszuführen.

3. Ab einer Zaunlänge von 200 m sind Rehdurchschlupfe zu integrieren. Diese müssen mindestens 1,0 m x 
1,0 m breit sein und der Abstand der senkrechten Streben muss mindestens 20 cm betragen. Es ist zudem 
darauf zu achten, dass diese in Eckbereichen (aufeinander zulaufenden Zaunstrecken) verbaut werden.
Hinweis: Sofern eine wolfsabweisende Einzäunung aufgrund von Weidetierhaltung erforderlich ist, kann die 
Bauausführung unter Berücksichtigung der Festsetzungen wie in der Begründung unter Kapitel 6.7.5 
aufgeführt gestaltet werden, um die Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger zu gewährleisten.

(7) Beleuchtung
1. Eine Beleuchtung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nicht zulässig, abgesehen von der Verwendung 

mobilen Lichts bei erforderlichen nächtlichen Wartungsarbeiten und bei Störfällen.
Für die Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Außenbeleuchtung für Wartungszwecke oder aus 
versicherungsrechtlichen Gründen zulässig. Diese darf nicht dauerhaft, sondern lediglich bei Anwesenheit von 
Personen in Betrieb sein. Sollte aus versicherungsrechtlichen Gründen eine dauerhafte Beleuchtung 
erforderlich sein, so ist die Installation mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

2. Insektenverträgliche Beleuchtung
a. Für die nach Nr. 1 zulässige Beleuchtung sind insektenverträgliche Leuchtmittel zu verwenden 

(z. B. Natriumdampflampen und LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenverträglichen Farbton, z. B. 
Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder weniger Kelvin).

b. Die verwendeten Leuchtmittel sind so auszurichten, dass das Licht nur auf ökologisch nicht sensible 
Betriebsflächen nach unten fällt (Vermeidung von Streulicht).

c. Angrenzende Waldbereiche sowie Ausgleichs- und Grünflächen sind als lichtarme Dunkelräume zu 
erhalten.

d. Die Beleuchtungskörper müssen rundum geschlossen sein.

TF 8 Immissionsschutz, Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Blendwirkungen durch die Solarmodule sind durch geeignete Maßnahmen (wie z. B. Anordnung der Module,
Einsatz spezieller Beschichtungen oder andere Blendschutzinstallationen) zu vermeiden.

TF 9 Örtliche Bauvorschriften
gem. § 12 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB, § 87 BbgBO

Hinweis: Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (§ 85 BbgBO).

(1) Einfriedungen
Hinweis: Weitere Anforderungen an die Gestaltung von Einfriedungen sind unter TF 7 (6) festgesetzt.

1. Einfriedungen inkl. Übersteigschutz sind in offener Gestaltung (z. B. Stabgitterzaun, Maschendrahtzaun) 
auszuführen.

2. Die Höhe der Einfriedung darf inkl. Übersteigschutz max. 2,40 m betragen, bezogen auf die 
Geländeoberkante.

(2) Werbeanlagen sind nicht zulässig.
(3) Masten für Videoüberwachung dürfen eine Höhe von 6,0 m über der natürlichen Geländeoberfläche nicht 

überschreiten. Es ist höchstens 1 Mast je lfd. 100 - 120 m entlang der Einfriedung zulässig. Ausnahmsweise 
ist ein Mast je Hektar auch innerhalb der Sondergebietsfläche bis zu einer Höhe von 5,0 m zulässig. Der 
Abstand hat untereinander mindestens 100 m zu betragen.

Planzeichen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft mit Flächennummerierung (z. B. A1)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Teil I. Planzeichnung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Danewitz" - TG1 (Nord) und TG2 (Mitte) Blatt 1/2

Erhaltung: Bäume

Erhalt: sonstige Bepflanzungen (hier: Extensivwiese)

Anpflanzen: Sträucher

A1

SO2

GR II
100 m²

MUK 0,8 m

GR I (Module)
112.530 m²

GR I (Speicher)
300 m²

MH 4,3 m
GH 3,5 m

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Solarpark Danewitz"

Blatt 1/2

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Detaillierte Ausführungen zu den hier aufgeführten textlichen Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen sowie 
weitere Hinweise finden sich umfänglich in der Begründung (Teil A) zum Bebauungsplan unter der Kapitel 9.

H1 Artenschutz
Die Belange des besonderen Artenschutzes sind konkret im Zulassungsverfahren (Baugenehmigungsver- 
fahren) zu berücksichtigen und wirken nur mittelbar auf Ebene der Bauleitplanung. Es wird daher auf die 
Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung, insbesondere auf die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff., und der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258 [896]) 
hingewiesen. Die Vollziehbarkeit des Bebauungsplans ist unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher 
Anforderungen gewährleistet: Zur Prüfung wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB, Grünstifter 
SDJS GmbH; Stand Januar 2026) erstellt. Bei Umsetzung der darin vorgesehenen Maßnahmen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der vorkommenden Arten zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG können durch Vermeidungsmaßnahmen und ggf. Maßnahmen zur Sicherung ökologischen 
Funktionalität (CEF) ausgeschlossen werden. Die nachfolgenden Maßnahmen sind verbindlich im 
Bebauungsplan und/oder im städtebaulichen Vertrag (sbV) festgelegt und im Umweltbericht (Kapitel 3) 
ausführlich beschrieben:
• Zeitraum der Baufeldfreimachung und Baumaßnahmen (A-V1): Bauarbeiten dürfen nicht zwischen 

dem 01.03. und dem 30.09. eines Jahres durchgeführt werden. Wenn ein Brutvorkommen zu einem 
anderen Zeitpunkt durch eine fachgutachterliche Kontrolle ausgeschlossen werden kann, ist die 
Baufeldräumung auch außerhalb dieses Zeitfensters möglich. In diesem Fall muss eine Ökologische 
Baubegleitung (ÖBB) erfolgen. (sbV)

• Ökologische Baubegleitung (A-V2) muss bei Bedarf bei der Baufeldfreimachung innerhalb der 
Brutzeiten (zwischen 01.03. und 30.09. eines Jahres) und bei ggf. notwendigen Gehölzfällung durch 
einen Sachverständigen erfolgen. (sbV)

• Begrenzung der Bauflächen (A-V3) auf ein Mindestmaß. (sbV)
• Fachgerechtes Abräumen des Oberbodens und Rekultivierung (A-V4) der Arbeitsstreifen und 

Baustelleneinrichtungsflächen. (sbV)
• Extensive Pflege der Anlagenflächen. (A-V5; TF 7 (1))
• Verzicht auf Pestizid- sowie Düngemitteleinsatz. (A-V6; TF 7 (1) Nr. 3d))
• Schaffung von Freiflächen innerhalb der Anlagenflächen TG1 und TG2 von 5,4 ha (A-V7; sbV). 

Alternativ: externe CEF-Maßnahmen (s. u.)
• Erhalt der Geländedurchlässigkeit (A-V8) durch Zaunmindestabstände von mind. 15 cm zum Boden. 

(vgl. TF 7 (6))
• Optionale CEF-Maßnahme (sbV)

Werden die Freiflächen gemäß A-V7 nicht innerhalb der Anlagen bereitgestellt, so sind für den 
voraussichtlichen Verlust des Lebensraums von insgesamt 21 Brutpaaren der Feldlerche, pro Brutpaar 
0,3 ha (insgesamt 6,3 ha) Ersatzlebensräume auf externen Flächen in räumlich-funktionalem 
Zusammenhang durch die Schaffung von Acker-Blühbrachen bereitzustellen.
Dem Vorhabenträger steht es frei ein Monitoring des Artenbestands innerhalb der Solarparks sowie im 
direkten Umfeld durchzuführen. Wenn durch ein Monitoring der Nachweis einer Besiedlung der 
Solarparks mit Feldlerchen im vergleichbaren Ausmaß erbracht wird, oder sich der Brutbestand im 
näheren Umfeld der Anlagen erhöht, können die externen CEF-Maßnahmen in den Folgejahren in 
ihrem Umfang zurückgefahren werden oder günstigstenfalls entfallen.
Hinweis: Sofern der Ausgleich extern bereitgestellt werden soll, eignen sich im Umfeld mehrere 
Flächen, die aktuell noch sondiert werden. Die Festlegung der Flächen erfolgt im weiteren Verfahren in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

H2 Denkmalschutz
Gemäß Denkmalliste des Landes Brandenburg befindet sich im unmittelbaren Umfeld südlich des 
Plangebiets das Bodendenkmal "Siedlung Urgeschichte" mit der Aktennummer 40578. Es wird auf die 
denkmalschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Brandenburgs insbesondere der § 7 Abs. 3, § 9 und 
§ 11 Abs. 3 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) hingewiesen. > Begründung (Teil A) Kapitel 9.2

Private Straßenverkehrsfläche (Zufahrt; Lage kann innerhalb des
Zufahrtsbereichs abweichen)

Präambel

Die Stadt Biesenthal erlässt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Danewitz" als Satzung aufgrund
der §§ 2, 9, 10 und 12 des Baugesetzbuchs (BauGB).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus:
Teil I: Planzeichnung bestehend aus

Blatt 1 (M 1: 1.500) mit
- teilräumlichem Geltungsbereich 1 (TG1 Nord)
- teilräumlichem Geltungsbereich 2 (TG2 Mitte)

Blatt 2 (Maßstab 1 : 1.500) mit
- teilräumlichem Geltungsbereich 3 (TG3 Süd)

mit zeichnerischen Festsetzungen, Hinweisen sowie nachrichtliche Übernahmen durch Planzeichen.
Teil II: Textliche Festsetzungen (TF, Teil der Planzeichnung Blatt 1)

mit planungsrechtlichen Festsetzungen sowie Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen
Teil III: Vorhaben- und Erschließungsplan mit Vorhabenbeschreibung bestehend aus

Blatt 1 (M 1: 1.500) mit
- teilräumlichem Geltungsbereich 1 (TG1 Nord)
- teilräumlichem Geltungsbereich 2 (TG2 Mitte)

Blatt 2 (Maßstab 1 : 1.500) mit
- teilräumlichem Geltungsbereich 3 (TG3 Süd)

Beigefügt sind gemäß § 2a BauGB: Begründung (Teil A) mit Umweltbericht (Teil B).

5025

SO 1
FF-PV/ FF-PV-E

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, hier: Batteriespeicher
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Amt Biesenthal-Barnim

Fassung vom 26.02.2026

VERFAHRENSVERMERKE

Vermessungs- und Katasterrechtliche Bescheinigung
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 23.09.2024 und 
weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist 
hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu 
bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Schorfheide, den . . . . . . . . . . . .

.............................................
C. Kühne, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Siegel)

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 26.02.2026 wurde mit der 
Begründung einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . öffentlich ausgelegt.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am . . . . . . . . . .

Satzungsbeschluss
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil I, bestehend aus Blatt 1 und 
2) mit Textlichen Festsetzungen (Teil II) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil III, bestehend aus 
Blatt 1 und 2), in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . wurde am . . . . . . . . . . . . von der 
Stadtverordnetenversammlung als Satzung beschlossen.

Biesenthal, den . . . . . . . . . . . .

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil I, bestehend aus Blatt 1 und 2) mit Textlichen Festsetzungen (Teil II) und dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan (Teil III, bestehend aus Blatt 1 und 2), mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom . . . . . . . . . . . . übereinstimmt.

Ausgefertigt Biesenthal, den . . . . . . . . . . . . 

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Bekanntmachungsvermerk
Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . gemäß § 10 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim Nr.  . . . . . . . .  bekannt gemacht.

Biesenthal, den . . . . . . . . . . . . 

.............................................
A. Nedlin, Amtsdirektor (Siegel)

Bestehende Verkehrsflächen unbefestigt
(schematische Darstellung, nicht bestands- und lagegetreu)

Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster (ALKIS); Höhenbezugssystem: DHHN2016; UTM33/ ETRS89, 6-stellig/ EPSG 25833 (© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0; Stand 09/2024)

PLANUNTERLAGEN

Gewässerrandstreifen gem. § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Flur 002

244

64 m

Bestehende Verkehrsflächen (unbefestigt)

bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurstücksnummern

Flurnummer

Gemarkungsgrenze/ Flurgrenze

Höhenlinien mit Höhenangabe in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)
Höhenbezugssystem: DHHN2016

Böschung

Gemäß Vermessung Stand 19.05.2025 (Vermessungsbüro Kühne):

Bestandsbaum

Oberflächengewässer (hier: Danewitzer Grenzgraben)

Gebäude

Fließgewässer (Topographische Abgrenzung)

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Nutzungsberechtigten der
Flurstücksnummer 247 (Flur 002, Gemarkung Danewitz) sowie der Flurstücksnummern 187,188,
189, 190, 191 (Flur 004, Gemeinde Sydower Fließ, Gemarkung Grüntal)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

H3 Brandschutz
Zur Sicherstellung von Löschmaßnahmen ist eine Mindestlöschwassermenge von 3.000 Liter vor Ort 
einsatzbereit vorzuhalten. > Begründung (Teil A) Kapitel 9.3

H4 Wasserwirtschaft
Oberflächengewässer/ Gewässerrandstreifen: An der südlichen Grenze des Geltungsbereichs verläuft 
der Grenzgraben Danewitz (Gewässer II. Ordnung). Der Gewässerrandstreifen beträgt 5 Meter ab 
Böschungsoberkante vom Graben zu beiden Seiten und ist aufgrund der ökologischen Funktion zu 
erhalten (§ 38 Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Dieser Streifen ist auch zur Gewässerunterhaltung 
freizuhalten (§ 87 (1) BbgWG). Die Gewässerunterhaltung darf durch die geplante Baumaßnahme nicht 
beeinflusst werden und die Zufahrt zum Gewässer muss für Unterhaltungsfahrzeuge gesichert werden. 
Die Pflicht der Unterhaltung obliegt nach § 79 Abs. 1 Nr. 2 BbgWG den Unterhaltungsverbänden (hier: 
Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“). Sollten bauliche Anlagen am Gewässer (5-Meter-Bereich) 
geplant sein, sind diese nach § 87 BbgWG erlaubnispflichtig. > Begründung (Teil A) Kapitel 9.4

H5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz
Allgemeine Hinweise > Begründung (Teil A) Kapitel 9.5.

H6 Landwirtschaft
Allgemeine Hinweise > Begründung (Teil A) Kapitel 9.6.

H7 Forstwirtschaftliche Belange
Baumfallzone
Im Bereich der Gehölzbestände ist im Abstand von 25-30 m insbesondere bei Sturmereignissen mit
Schäden durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste zu rechnen. Zu geringe Abstände der
Solarmodule zu angrenzende Waldflächen ergeben keine Haftungsansprüche der Betreiber gegenüber
dem Waldbesitzer hinsichtlich Beschattung und eventueller Sturmschäden.
> Begründung (Teil A) Kapitel 9.7.

H8 Bestehende Leitungen
In den teilräumlichen Geltungsbereichene TG1 (Nord) und TG2 (Mitte) befinden sich Bestandsanlagen
der EWE NETZ GmbH. Die Vorgaben des Leitungsbetreibers sind zu beachten.
> Begründung (Teil A) Kapitel 9.8.

H9 Überwachung
Die Stadt Biesenthal überwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
ergreifen.

H10 Einsichtnahmevermerk
Die genannten Normen, Richtlinien, Verordnungen und (DIN-)Vorschriften können beim Fachbereich 
Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, 
Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, zu den Dienstzeiten eingesehen werden.

Ortsteil Danewitz
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